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SAFETY LETTER



PBN (RNAV/RNP) Nr. 20, August 2015



SATELLITENNAVIGATIONSSYTEM – GPS



Flächennavigationsverfahren (Area Navigation, RNAV) mit Hilfe von Satelliten (GPS) haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ersetzen immer mehr die so genannten konventionellen Navigationsverfahren mit VOR, NDB, DME und sogar ILS. Mit RNAV lässt sich (beinahe) jeder beliebige Wegpunkt und jede beliebige Strecke erfliegen, Enroute wie auch im Approach. Die hier angewandte RNAVVerfahrenstechnik einschließlich der erforderlichen Navigationsleistung (Required Navigation Performance, RNP) wird von ICAO unter dem Begriff „Performance-based Navigation (PBN)“ zusammengefasst. Im PBN-Manual der ICAO (Doc 9613) sowie in europäischen und nationalen Vorschriften sind die Anforderungen an die Nutzung dieser Navigationstechnologie schon weitestgehend beschrieben. Darüber hinaus werden die europäischen FCL, die Vorschriften zur Lizensierung von Piloten, zukünftig auch das Training von PBN-Verfahren, insbesondere Anflugverfahren, beinhalten. PBN (RNAV/RNP)



Das US-amerikanische Satellitennavigationssystem NAVSTAR Global Positioning System (GPS) besteht aus mindestens 24 Satelliten (derzeit 31 Satelliten), die die Erde auf verschiedenen Umlaufbahnen (Orbit) in einer Höhe von rund 20.200 km umkreisen. Sie decken damit den gesamten Globus ab, so dass an jedem Ort der Erde die Signale mehrerer Satelliten empfangen werden können. Die Satelliten senden fortlaufend codierte Radiosignale mit Position und präziser, durch eingebaute Atomuhren ermittelter Zeit aus. Aus der Laufzeit der Signale kann im GPS-Empfänger am Boden oder in der Luft die Position des Empfängers (Luftfahrzeug), die Geschwindigkeit und die Höhe berechnet werden. Für die Positionsbestimmung müssen die Signale von mindestens drei Satelliten empfangen werden. Zur Korrektur von Fehlern bei der Zeitmessung ist ein weiterer Satellit erforderlich. Zusätzlich ist heute mindestens der Empfang eines weiteren Satelliten gefordert, um eine Integritätsprüfung der empfangenen Signale vornehmen zu können. Insgesamt ist also für Zwecke der Luftfahrt der Empfang von fünf GPS-Satelliten notwendig. Aufgrund von ungünstigen Konstellationen einzelner Satelliten kann es vorkommen, dass nicht ausreichend Satelliten für die Navigation in einem bestimmten Gebiet zur Verfügung stehen. Diese nur kurzen Zeitspannen lassen sich im Voraus berechnen und werden für die Luftfahrt in Form von NOTAM veröffentlicht (RAIMPrädiktion). Die Positionsbestimmung erfolgt in Bezug auf ein weltweit vereinheitlichtes Koordinatensystem, das World
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Geodetic System 1984 (WGS 84). Dem System WGS 84 liegt eine „idealisierte“ Weltkugel (Geoid) mit einem vereinheitlichten Bezug zu Meeresspiegel (Mean Sea Level, MSL) zugrunde. Tatsächlich sind aber die Bezüge zu Meeresspiegel (oder Normal Null, NN) weltweit nicht vereinheitlicht, so dass es zwischen der Höhe gemessen mit GPS und der realen Höhe über MSL vor Ort zu Ablagen kommen kann, die durchaus einige Meter betragen können. Dieser Höhenunterschied, genannt Undulation, muss bei GPS-Präzisionsanflugverfahren (GLS) für die jeweilige Landebahnschwelle angegeben werden.



GPS-ERGÄNZUNGSSYSTEME Obwohl die gesendeten GPS-Signale eine weitestgehend genaue Positionsbestimmung ermöglichen, lässt sich durch zusätzliche Korrektur- bzw. Ergänzungssysteme die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Genauigkeit des GPS soweit steigern, dass die Signale auch für die vertikale Führung im Anflug genutzt werden können. Diese Systeme werden im Englischen „Augmentation Systems“ genannt, wobei das Wort „Augmentation“ Vergrößerung bzw. Steigerung bedeutet. Arbeitet das Ergänzungssystem mit weiteren Satelliten, die Korrektursignale liefern, so spricht man vom Satellite Based Augmentation System (SBAS), werden die Korrektursignale unmittelbar von einer Bodenstation übermittelt, heißt das System Ground Based Augmentation System (GBAS). Bei einem Satellite Based Augmentation System (SBAS) werden die GPS-Signale von Referenzstationen am Boden empfangen und von dort aus korrigiert wieder zu Satelliten zurückgeschickt. Die Standorte der Referenzstationen sind äußerst präzise vermessen und arbeiten mit Atomuhren, so dass sie die empfangenen Positions- und Zeitangaben vergleichen, ggf. korrigieren und darüber hinaus eine Prüfung der Integrität des Signals durchführen können. Das in den USA aufgebaute SBAS trägt den Namen WAAS (Wide Area Augmentation System). Es ist bereits seit 2003 in Betrieb. GPS-Navigationsgeräte, die WAAS-Signale empfangen und verarbeiten können, tragen meist den Zusatz „W“. Ein Ground Based Augmentation System (GBAS) arbeitet ähnlich wie SBAS. Allerdings werden hier die korrigierten Signale von der Bodenstation (einschließlich An-
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flugprofildaten) unmittelbar an die im Empfangsbereich befindlichen Luftfahrzeuge geschickt. Deshalb wird GBAS im Bereich eines oder mehrerer Flugplätze eingesetzt, um die dortigen An- und Abflugverfahren mit Satellitennavigation abzustützen. Mit GBAS lassen sich Anflugverfahren in der Güte und Genauigkeit von ILS einrichten; sie werden in Anlehnung an die Abkürzung ILS nun GLS (GBAS Landing System) genannt. In Deutschland sind GBAS-Stationen bereits an mehreren Flughäfen aufgebaut worden (z.B. Bremen und Frankfurt). Für Europa wurde 2011 ein SBAS mit dem Namen EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Services) eingerichtet. Es wird im Auftrag der Europäischen Kommission von der European GNSS Agency (GSA) und ESSP (EGNOS Service Provider) betrieben und besteht aus drei geostationären Satelliten, vier Master Control Centers (MCC) und über 40 Ranging and Integrity Monitoring Stations (RIMS) in Europa, Nordafrika und Naher Osten. Dank EGNOS wird eine Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Integrität) der GPS-Signale erzeugt, die in Europa die Möglichkeit zulässt, satellitengestützte Anflugverfahren mit vertikaler Führung (Approach with Vertikal Guidance, APV) festzulegen. WAAS-fähige GPS-Navigationsgeräte können ebenfalls EGNOS-Signale verarbeiten.



FLÄCHENNAVIGATION – RNAV Die IFR-Navigation basiert seit vielen Jahrzehnten auf am Boden installierten Funknavigationsanlagen wie NDB, VOR, DME und ILS. Im Empfangsbereich dieser Anlagen lassen sich Kurse zu oder von der Station und die Position des Luftfahrzeuges durch Anlagenüberflug, Kreuzpeilung, oder Entfernungsmessung bestimmen. Auch wenn sich mit der „konventionellen“ Funknavigation weitestgehend jeder Navigationspunkt während des Fluges im Empfangsbereich bestimmen lässt, so ist ein beliebiges Fliegen in der Fläche, also von jedem beliebigen (Weg-) Punkt (Waypoint) zu jedem anderen beliebigen Punkt, nicht möglich. Die Möglichkeit, „in der Fläche“ zu fliegen, ergab sich schon in den 1970er Jahren mit der Entwicklung von Trägheitsnavigationssystemen (Inertial Navigation System, INS). Später kamen Systeme hinzu, die durch Empfang mehrerer DME-Stationen (ggf. unter Einbeziehung einzelner VOR-Anlagen) die Möglichkeit eröffneten, rechnerisch jeden Punkt im Empfangsbereich
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dieser Anlagen zu ermitteln und damit auch eine (begrenzte) Navigation in der Fläche zu erlauben. Der Durchbruch für die Flächennavigation kam mit der Freigabe des militärischen US-amerikanischen Satellitensystems GPS zur Nutzung im zivilen Luftverkehr, der Standardisierung durch ICAO sowie der rasanten Entwicklung entsprechender Bordnavigationscomputer. Nach ICAO wird der Begriff Flächennavigation (Area Navigation, RNAV) definiert als „eine Navigationsmethode, die es einem Luftfahrzeug ermöglicht, auf jedem beliebigen Flugweg zu fliegen, innerhalb des Empfangsbereichs von am Boden oder im Raum installierten Navigationsanlagen oder im Rahmen der Möglichkeiten eines selbständigen Navigationssystems, oder der Kombination aus beiden.“ Der Vorteil der Flächennavigation liegt nicht nur in der (theoretisch) beliebigen Wahl von Wegpunkten und Strecken, sondern auch in der Möglichkeit von Direktstreckenführungen mit hoher Genauigkeit über sehr große Distanzen (z.B. über den Ozean) und in der Festlegung von An- und Abflugverfahren ohne Installation von technisch aufwendigen und teuren Funkanlagen am Boden. In Bezug auf die Genauigkeit wurde RNAV bislang in B-RNAV (Basic RNAV) mit einem Navigationstoleranzbereich von +/- 5 NM und P-RNAV (Precision RNAV) mit einem Toleranzbereich von +/- 1 NM unterteilt. Mit der Einführung von PBN werden diese Begriffe durch RNAV 5 und RNAV 1 ersetzt werden.



LEISTUNGSBASIERTE NAVIGATION – PBN Überblick Bislang werden von ICAO die technischen Anforderungen an Navigationsanlagen am Boden sowie an Bord der Luftfahrzeuge im Detail beschrieben und als Standards bzw. Empfehlungen in den entsprechenden ICAO Anhängen und Dokumenten veröffentlicht. Mit der weltweiten Einführung der Satellitennavigation und der damit einhergehenden Entwicklung von Bordnavigationscomputern und Flugführungssystemen (z.B. Flight Management System, FMS) hat sich herausgestellt, dass es keinen Sinn mehr macht, lediglich die technischen Anforderungen zu beschreiben. Vielmehr müssen bei der Vielfalt der Systeme nun die allgemeinen Anforderungen an die navigatorische Leistungsfähigkeit in Form von Genauigkeit (Accuracy), Integrität
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(Integrity), Verfügbarkeit (Availability) und Funktionalität (Functionality) für ein bestimmtes Flugverfahren beschrieben werden. Nach ICAO vollzieht sich damit ein entscheidender Wandel hin zu einer leistungsbasierten Navigation, genannt Performance-based Navigation (PBN). PBN unterscheidet zwischen RNAV- und RNP-Verfahren (Required Navigation Performance, RNP). Die Spezifikationen hierzu sind im Detail im ICAO PBN- Manual (Doc 9613) beschrieben. RNP-Verfahren sind primär satellitengestützte Flächennavigationsverfahren, bei denen für die Positionsbestimmung eine Integritätsüberwachung und Alarmierung (On-board Performance Monitoring and Alerting) bei Überschreiten der definierten Integritätslimits erforderlich sind. Die Integritätsüberwachung wird durch das im Bordnavigationssystem integrierte System RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) gewährleistet. RNAV-Verfahren sind dagegen Flächennavigationsverfahren, bei denen für die Positionsbestimmung keine Integritätsüberwachung und Alarmierung bei Überschreiten der Integritätslimits erforderlich sind. Dies sind diejenigen Flächennavigationsverfahren, die neben der Nutzung von GPS bzw. GNSS für die Positionsbestimmung auch andere, bordgestützte Navigationssignale zur Positionsbestimmung verarbeiten. ICAO hat für unterschiedliche Anwendungen folgende PBN-Spezifikationen festgelegt: • • • • • 



RNAV 10, RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1, RNP 4, RNP 2, RNP 1, Advanced RNP (A-RNP) RNP APCH, RNP AR APCH RNP 0.3



Die Zahlen in Bezug auf RNAV und RNP geben eine Indikation für die geforderte bzw. erreichbare Navigationstoleranz, z.B. RNAV 5 bezeichnet ein RNAV-Verfahren mit einer Navigationstoleranz von +/- 5 NM (entspricht dem bislang bezeichneten B-RNAV), RNP 0.3 bezeichnet ein RNP-Verfahren mit einer Navigationstoleranz von +/- 0,3 NM. Die Bezeichnung RNP APCH steht für ein RNP-Anflugverfahren und RNP AR APCH für ein von der zuständigen Luftfahrtbehörde autorisiertes (AR, Authorized) Anflugverfahren. RNP AR Approaches sind spezielle Anflug-
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verfahren, meist in schwierigem Gelände (Berge, Hindernisse) mit höchsten Anforderungen, u.a. an Pilot, Luftfahrzeug und Flugführungssystem, und erlauben im Einzelfall Verfahren mit satellitengestützten exakt definierten gekrümmten Anflugwegen mit einer Genauigkeit bis hin zu +/- 0,1 NM. In Deutschland und Europa werden vorwiegend RNAV 5, RNAV 1 und RNP APCH angewendet, wobei anstelle von RNP APCH zurzeit meist noch die Bezeichnung RNAV (GPS) APCH verwendet wird. Die Umstellung der Bezeichnungen von Anflugverfahren wird derzeit schrittweise vorgenommen. Navigationstoleranz Die akzeptierbare Navigationstoleranz bzw. die Genauigkeit der Kursführung (Lateral Accuracy) bei PBN-Verfahren wird als seitliche Ablage in NM zur geforderten (Ideal-) Kurslinie ausgedrückt. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das Luftfahrzeug in 95% der Flugzeit in dem definierten Bereich befindet. Für z.B. RNP 1 heißt das, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich das Luftfahrzeug in 95% der Flugzeit im Bereich von +/- 1 NM um den Idealkurs aufhält. Durch das für RNP-Verfahren geforderte On Board Performance Monitoring and Alerting System werden die Fehler hinsichtlich der Kurseinhaltung, der Positionsbestimmung und flugtechnischer Abweichungen gemessen und überwacht. Überschreitet der Gesamtfehler den definierten Wert, erfolgt eine Anzeige für die Piloten. Die Fehlermessung beinhaltet nicht das Fehlverhalten eines Piloten, die Wahl einer falschen Route, Systemausfälle im Luftfahrzeug oder ähnliche Vorkommnisse. Integrität – RAIM Für die Positionsbestimmung mit Hilfe von Satelliten ist je nach Satellitenanordnung der Empfang von mindestens vier Satelliten erforderlich. Bei ungünstigeren geometrischen Anordnungen kann sich diese Zahl noch erhöhen. Zugelassene Bordempfänger führen neben der Positionsbestimmung aus Sicherheitsgründen mit Hilfe des Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) zusätzlich eine Prüfung der empfangenen Satellitensignale durch. Für diese Prüfung ist der Empfang mindestens eines weiteren Satelliten erforderlich, so dass sich die Mindestzahl der zu empfangenden GPS-Satelliten auf fünf erhöht. Nach bestehenden nationalen und internationalen Empfehlungen und Bestimmungen wird eine Vorhersage
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der RAIM-Verfügbarkeit zur Durchführung von GPSstand-alone-Anflugverfahren gefordert. Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bietet für die Vorbereitung auf einen mit GPS durchzuführenden Anflug einen GPS-Informationsdienst an. Bei diesem Dienst wird die aktuelle GPS-Konstellation in einem Rechner nachgebildet und geprüft, ob für den zu betrachtenden Zeitraum und den gewünschten Anflug die Anforderungen an die Konstellation erfüllt sind (RAIM-Prädiktion). Während „Predictive RAIM“ im Bordempfänger die Informationen der derzeit aktiven Satelliten für die Vorausberechnung verwendet, werden beim GPS-Informationsdienst zusätzliche Wartungsarbeiten an den Satelliten in die Vorausberechnung einbezogen. Die für die Piloten notwendigen Informationen werden als NOTAM bekannt gegeben. Die NOTAM enthalten die Zeitspannen, für die RAIM nicht für ein GPS-Anbzw. Abflugverfahren an einem Flughafen zur Verfügung steht. Sind die GNSS/GPS-Verfahren uneingeschränkt verfügbar, wird kein NOTAM veröffentlicht.



PBN-VERFAHREN Grundlage Unter PBN-Verfahren versteht man Flächennavigationsverfahren für Strecke, Einflug, Anflug und Abflug, die den Anforderungen (insbesondere den Genauigkeitsanforderungen) des ICAO PBN-Manuals entsprechen und gemäß den Kriterien des Verfahrenshandbuchs ICAO Doc 8168 PANS-OPS (Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations) festgelegt worden sind. Die Verfahren bzw. Strecken werden im Titel zurzeit meist mit der Abkürzung „RNAV“ bezeichnet. In der Klammer werden die für das Verfahren erlaubten Navigationsmittel angegeben. Ein RNAV (GPS)-Verfahren zeigt beispielsweise an, dass das RNAV-Verfahren nur auf GPS abgestützt ist und nur dieses Navigationsmittel zur Nutzung erlaubt ist. Bei Verfahren, die ausschließlich auf GPS basieren und nur mit entsprechender Ausrüstung geflogen werden können, spricht man auch von „GPS-stand-alone Procedures“. Strecke In Deutschland wie auch im europäischen Ausland sind heute die meisten ATS-Strecken als RNAV-Strecken definiert, für die eine Basic-RNAV-Ausrüstung vorgeschrieben ist. Einflugstrecken (Standard Arrival Routes, STAR) und Abflugstrecken (Standard Instrument Departure, SID) sind je nach Erfordernis und Verfügbarkeit
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von Funknavigationsanlagen konventionell oder ausschließlich mit RNAV-Wegpunkten (Waypoints, WPT) festgelegt. Wegpunkte, die eine Kursänderung markieren, können je nach Erfordernis als Fly-over- oder als Fly-by-Waypoint festgelegt sein. Bei Fly-over fliegt das Luftfahrzeug über den Waypoint und leitet anschließend die Kurve hin zum neuen Kurs ein. Bei Fly-by wird die Kurve bereits vor Erreichen des Waypoints eingeleitet, so dass unmittelbar der neue Kurs erflogen wird. Abgesehen davon, dass diese Waypoints auf der Karte mit entsprechenden Symbolen markiert sind, werden sie vom Navigationssystem automatisch erflogen und die Kurven entsprechend eingeleitet.



gen definiert. Diese sind im nationalen Rahmen veröffentlicht im Luftfahrthandbuch Deutschland, Teil AIP ENR 1.5 und den entsprechenden Bekanntmachungen in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL), im europäischen Bereich in den EASA AMC 20-27 und AMC 20-28 (AMC, Acceptable Means of Compliance). Die beiden letztgenannten Anforderungen beziehen sich vor allem auf Flugverfahren, die ausschließlich auf GPS basieren (GPS-stand-alone), also keine Abstützung durch konventionelle Funknavigation haben. Grundsätzlich gilt, dass der Betrieb von Satellitennavigationssystemen in Luftfahrzeugen im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers im genehmigten Flughandbuch und der Betriebsanleitung erfolgt.



Anflug Besondere Bedeutung gewinnen PBN-Verfahren für den Anflug, vor allem seit nun EGNOS in Europa zur Verfügung steht und damit satellitengestützte Anflugverfahren mit vertikaler Führung (Approach Procedure with Vertical Guidance, APV) veröffentlicht werden können. Je nachdem, ob nur eine laterale Kursführung (Lateral Navigation, LNAV), zusätzlich eine barometrisch gestützte vertikale Führung (Vertical Navigation, VNAV) oder ein Anflug in der Qualität ähnlich der eines ILS (Localizer Performance with Vertical Guidance, LPV) möglich ist, werden RNAV (GPS)- bzw. RNP-Approaches mit einem Minima „down to“ LNAV, LNAV/VNAV oder LPV festgelegt (siehe hierzu auch AOPA Safety Letter Nr. 10 „RNAV-APPROACH, 10. Oktober 2013). Diese Anflugverfahren können mit den meisten, heute in der Allgemeinen Luftfahrt eingesetzten GPS-Navigationssystemen genutzt werden, vorausgesetzt EGNOS kann empfangen werden (bei vertikaler Führung).



Luftfahrtunternehmen, die GPS-stand-alone Anflüge durchführen wollen, müssen dafür Regelungen (einschließlich Crew Coordination Concept) in das Betriebshandbuch aufnehmen und der Aufsichtsbehörde zur Zustimmung vorlegen.



PBN-Anflugverfahren werden zukünftig mehr und mehr die konventionellen IFR-Anflugverfahren ersetzen bzw. ergänzen. Von ICAO sowie im europäischen Bereich von EASA ist vorgesehen, dass langfristig alle für IFRFlugbetrieb zugelassenen Flugplätze mit satellitengestützten Verfahren angeflogen werden können.



Die Qualifikation der Piloten in der Anwendung der GPS-stand-alone Anflugverfahren und der Verwendung von GPS-Empfängern ist nachzuweisen. In Deutschland gelten als Nachweis u.a. Bestätigungen von Geräteherstellern, IFR-Flugschulen sowie von Fluglehrern, Einweisungsberechtigten und Sachverständigen, die jeweils eine IFR-Berechtigung besitzen. Die Bestätigung kann über einen Eintrag im Flugbuch erfolgen.



VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON PBN-VERFAHREN Allgemeine Bedingungen Für die betriebliche Nutzung von Flächennavigationsverfahren im Allgemeinen und GPS basierten Flugverfahren im Besonderen ist eine Reihe von Anforderun-
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Pilot Da die Anwendung von GPS-Systemen sowie die Durchführung von insbesondere GPS-Anflugverfahren bislang nicht ein vorgeschriebener Bestandteil der Pilotenausbildung war, müssen sich IFR-Piloten, die GPSstand-alone Flugverfahren durchführen wollen, zuvor ausreichend mit den Grundlagen, Besonderheiten und Beschränkungen von GPS sowie mit der Handhabung der GPS-Ausrüstung an Bord des Luftfahrzeuges vertraut gemacht haben. Die Piloten müssen in geeigneter Weise in die Handhabung und Bedienung von GPS-stand-alone Geräten für normale und außergewöhnliche betriebliche Verfahren eingewiesen sein.



Achtung: Diese deutsche Regelung gilt nicht unbedingt in gleicher Weise auch in anderen europäischen Ländern. Eine einheitliche europäische Regelung wird es erst geben, wenn PBN-Verfahren als Teil der Pilotenausbildung und Pilotenqualifikation in die FCL (Flight Crew Licensing) aufgenommen worden sind. Hierzu
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hat EASA Vorschläge erarbeitet, die als Notice of Proposed Amendment NPA 2013-25 „Revision of operational approval criteria für perfomance-based navigation (PBN)“ vorliegen (Download unter www.easa.europa.eu). Luftfahrzeug Nach § 24a LuftBO „Besondere betriebliche Genehmigungen“ bedürfen IFR-Flüge der Genehmigung durch das Luftfahrt-Bundesamt, wenn für bestimmte Lufträume die Anwendung von Flächennavigationsverfahren (RNAV, RNP, PBN) gefordert wird. Der Luftfahrzeughalter hat dem Luftfahrt-Bundesamt die Fähigkeit, entsprechende Flüge durchführen zu können, nachzuweisen. Der Nachweis umfasst die Eignung und Instandhaltung der Ausrüstung, die Betriebsverfahren und die Schulung der Flugbesatzung. Das Antragsformular zur Genehmigung für den nichtgewerblichen Einsatz eines Luftfahrzeuges nach § 24a LuftBO ist unter www.lba.de zu finden. Ausrüstung Gemäß der „Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV)“ müssen Luftfahrzeuge für IFR-Flüge ausgerüstet sein mit einer Basisflächennavigationsausrüstung (B-RNAV) mit einer erforderlichen Navigationsgenauigkeit von mindestens +/- 5 NM, soweit die jeweilige Navigationsgenauigkeit für den jeweiligen Luftraum, die jeweilige Streckenführung oder das jeweilige Flugverfahren durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) vorgeschrieben und in den Nachrichten für Luftfahrer (NfL) veröffentlicht ist. Sofern durch das LBA für den jeweiligen Luftraum, die jeweilige Streckenführung oder das jeweilige Flugverfahren eine Navigationsgenauigkeit von mindestens +/- 1 NM vorgeschrieben und in den NfL veröffentlicht ist, muss eine Präzisionsflächennavigationsausrüstung (P-RNAV) vorhanden sein, deren Datenbank die gültigen Navigationsdaten enthält. Für die Durchführung eines RNP-Approach „without vertical guidance“ muss gemäß EASA AMC 20-27 die dafür erforderliche Ausrüstung nach den entsprechenden Technical Standard Orders (TSO) bzw. nach den European Technical Standard Orders (ETSO) zugelassen sein. Der zur Seite (Lateral) und in Längsrichtung (Longitudinal) gemessene Gesamtsystemfehler (Total System Error, TSE) des Bordnavigationssystems muss gleich oder besser sein als: 



a) +/- 1 NM für 95% der Flugzeit für den Anfangsund Zwischenanflug (Initial and Intermediate Approach Segment) und für den RNAV-Fehlanflug.
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b) +/- 0,3 NM für 95% der Flugzeit für den Endanflug (Final Approach Segment).



Die Skalierung der Instrumentenanzeige muss im Anfangs- und Zwischenanflug +/-1 NM und für den Endanflug +/- 0,3 NM betragen. Das Navigationssystem muss in der Lage sein, „fly-over-“ und „fly- by“-Waypoints zu fliegen. Weitere technische Anforderungen an die Bordausrüstung einschließlich der Anzeigeinstrumente und der Navigationsdatenbank sind insbesondere zu finden in EASA AMC 20-27 und AMC 20-28 (www.easa.europe. eu) sowie in der „Bekanntmachung über die Musterzulassung und Verwendung von Flächennavigationsausrüstung“ (NfL II 95/97).



NUTZUNG VON PBN FÜR DIE STRECKENNAVIGATION Im Fall, dass die GPS-Position die einzige Eingabe zum RNAV-System ist, sind die Betreiber grundsätzlich verpflichtet, sich zu vergewissern, dass die notwendige Verfügbarkeit von GPS für die beabsichtigte Flugzeit gewährleistet ist. Bei Verlust der RAIM-Funktion besteht die Möglichkeit, die GPS-stand-alone Geräte weiterhin für die Navigation zu nutzen. Die Piloten müssen jedoch in diesem Fall versuchen, eine Gegenkontrolle der Luftfahrzeugposition durchzuführen, wenn möglich mit Hilfe von VOR-, DMEund NDB-Daten, um die ausreichende Navigationsleistung sicherzustellen. Ist dies nicht möglich, muss die Besatzung auf ein alternatives Navigationssystem zurückgreifen und ATC entsprechend benachrichtigen. In diesem Fall würde ATC eine geeignete Alternativfreigabe erteilen. Bis auf Weiteres gibt es seitens der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH keine Notwendigkeit zur Forderung nach einer speziellen Flugvorbereitung für eine GPS-abgestützte Streckennavigation. RNAV-Strecken sind mit Basic-RNAV (RNAV 5) äquivalenter Ausrüstung zu befliegen. Die GPS-Empfänger/ Systeme müssen die Zertifizierungskriterien der „Bekanntmachung über die Musterzulassung und Verwendung von GPS-Empfängern/Systemen“ (Nfl II 97/98) erfüllen. Für „stand-alone“ GPS-Empfänger gilt, dass die vorgeschriebene IFR-Navigationsausrüstung zu
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jeder Zeit betriebsbereit sein muss. Die Anzeige muss permanent zur Verfügung stehen und vom Piloten überwacht werden. Für die Nutzung von Einflugstrecken (Standard Instrument Arrival Route, STAR) und Abflugverfahren (Standard Instrument Departure, SID) gelten sinngemäß die gleichen Anforderungen wie für die Nutzung auf Strecke.



NUTZUNG VON PBN-ANFLUGVERFAHREN Zur Nutzung von PBN-Anflugverfahren (mit oder ohne Vertikalführung) gelten grundsätzlich folgende Anforderungen: Navigationsdaten Die Navigationsdatenbank muss die aktuellen Daten (AIRAC-Zyklus) für den zu fliegenden Anflug einschließlich Ausweichflugplatz enthalten. Die gespeicherten Navigationsdaten müssen in der Reihenfolge der Anzeige dem veröffentlichten Anflugverfahren entsprechen. Die in der Navigationsdatenbank enthaltenen Wegpunkte des Anfluges dürfen von der Besatzung nicht verändert werden. Die Besatzung sollte die Anflugverfahren (einschließlich Ausweichflugplatz) für den beabsichtigten Flug überprüfen, wie sie im Navigationssystem angezeigt werden (Datenblock, ggf. graphisch), um sicherzustellen, dass die Verfahren korrekt geladen werden können. RAIM Die empfängerautonome Integritätsprüfung (RAIM oder ein gleichwertiges, vom Flugsicherungsunternehmen angebotenes Vorhersageverfahren) ist verfügbar, welches sicherstellt, dass eine Integritätsprüfung (RAIM oder gleichwertiges Verfahren) am Bestimmungsflughafen zur voraussichtlichen Ankunftszeit möglich ist.



und die Landung mit anderen navigatorischen Mitteln zum Zielflugplatz oder Ausweichflugplatz möglich ist. Falls das Fehlanflugverfahren auf konventioneller Navigation (VOR, NDB) basiert, muss sichergestellt sein, dass die entsprechende Bordausrüstung vorhanden und betriebsbereit ist. Die Funknavigationsanlagen am Boden müssen ebenfalls betriebsbereit sein. Falls das Fehlanflugverfahren auf RNAV basiert, muss sichergestellt sein, dass die entsprechende Bordausrüstung vorhanden und betriebsbereit ist. Ausweichflugplatz Wird ein Ausweichflugplatz für den Bestimmungsflugplatz nicht gefordert, muss am Zielflugplatz mindestens ein konventionelles Anflugverfahren verfügbar sein. Wird ein Ausweichflugplatz für den Bestimmungsflugplatz gefordert, muss am Ausweichflugplatz die Landung nach einem Anflugverfahren möglich sein, das nicht auf GNSS/GPS basiert. Hinweise zur Durchführung von Anflugverfahren Die EASA AMC 20-27/28 enthalten im jeweiligen Anhang eine Reihe von Hinweisen zur betrieblichen Durchführung von RNAV- bzw. RNP-Anflugverfahren (in englischer Sprache). Nachfolgend werden auszugsweise einige wesentliche Punkte widergegeben. Zusätzlich zu den üblichen Verfahren zur Vorbereitung auf einen Anflug (vor Erreichen des IAF), muss die Besatzung die Richtigkeit des geladenen Verfahrens durch Vergleich mit den entsprechenden Anflugkarten überprüfen. Die Überprüfung muss beinhalten: • die Reihenfolge der Wegpunkte (Waypoints); • die Kurse und Entfernungen der Anflugsegmente; • den Anflugwinkel.



Es sollte überprüft werden, ob die RAIM-Funktion im Zeitraum von 15 min. vor der Estimated Time of Arrival (ETA) bis 15 min. nach der ETA zur Verfügung steht. Fällt die RAIM-Funktion länger als 5 min. aus, so sollte der Flugplan geändert werden (z.B. Verschiebung des Abfluges oder Planung eines anderen Anflugverfahrens).



Für GPS-Systeme, die RAIM nutzen und für die eine Überprüfung der Verfügbarkeit bei einem RNP-Anflug erforderlich ist, sollte die Besatzung erneut die Verfügbarkeit von RAIM überprüfen wenn die ETA mehr als 15 min. von der bei der Flugplanung benutzten ETA abweicht.



Zielflugplatz Die Besatzung sollte sicherstellen, dass bei Ausfall der Bordnavigationstechnik für RNAV/RNP-Anflüge der Flug



Die manuelle Eingabe von Koordinaten in das RNAVSystem durch die Besatzung ist im Nahbereich (Terminal Area) nicht zulässig. „Direct to“ Freigaben zum Inter-
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mediate Fix (IF) sind möglich, vorausgesetzt, dass sich die daraus ergebende Kursänderung am IF nicht mehr als 45° beträgt. „Direct to“ Freigaben zum FAF sind nicht zulässig. Der Endanflugkurs darf nicht später als der FAF erflogen werden, damit das Luftfahrzeug korrekt auf dem Endanflugkurs stabilisiert ist bevor der Sinkflug begonnen wird (zur Sicherstellung von Hindernis- und Geländefreiheit). 2 NM vor dem FAF muss überprüft werden, dass sich das System im Approach Mode befindet. Die Besatzung sollte die Übereinstimmung zwischen der vertikalen Führung und dem Höhenmesser überprüfen (z.B. nachdem das Luftfahrzeug auf dem vertikalen Flugweg stabilisiert ist). Während des Sinkfluges sollte die Besatzung überprüfen, ob die Sinkrate in Übereinstimmung mit dem zu fliegenden Anflugwinkel ist. Das Verfahren muss u.a. unterbrochen werden: • wenn ein RNAV Ausfall angezeigt wird; • wenn ein RAIM-Verlust auftritt; • wenn der vertikale Flugweg nicht mit der Höhenmesseranzeige oder der Sinkrate übereinstimmt.



Die Verwendung von durch Satelliten übermittelten Höhen ist nicht erlaubt. AIRAC Aeronautical Information Regulation and Control AMC Acceptable Means of Compliance APV Approach Procedure with Vertical Guidance AR Authorized B-RNAV Basic Area Navigation Doc Document EASA European Aviation Safety Agency EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service ESSP EGNOS Service Provider ETSO European Technical Standard Orders FCL Flight Crew Licensing GBAS Ground Based Augmentation System GLS GBAS Landing System GNSS Global Navigation Satellite System GPS Global Positioning System GSA European GNSS Agency LNAV Lateral Navigation LPV Localizer Performance with Vertical Guidance NPA Notice of Proposed Amendment OPS Operations PANS Procedures for Air Navigation Services PBN Performance-based Navigation P-RNAV Precision Area Navigation RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring RNAV Area Navigation RNP Required Navigation Performance SBAS Satellite Based Augmentation System TSO Technical Standard Orders VNAV Vertical Navigation WAAS Wide Area Augmentation System WGS84 World Geodetic System 1984 WPT Waypoint



Autor: Jürgen Mies Quellen: • „Nutzung von GNSS-basierten Flugverfahren“ Luftfahrthandbuch Deutschland, AIP ENR 1.5 • Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV) • ICAO Doc 9613 Performance-Based Navigation Manual • EASA AMC 20-27 „Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP Approach Operations (RNP APCH) including Baro-VNAV operations“ • EASA AMC 20-28 „Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNAV GNSS Approach Operations to LPV Minima using SBAS“ • www.easa.europa.eu • www.gsa.europa.eu • www.essp-sas.eu • www.europa.eu/etso-aithorisation • www.faa.gov • www.gps.gov Haftungsausschluss: Die Informationen und Daten in diesem AOPA Safety Letter sind vom Autor und der AOPA-Germany sorgfältig erwogen und geprüft. Dennoch kann eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. von AOPA-Germany und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
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safety letter - AOPA - Germany 

Wetterberater persÃ¶nlich anrufen (kostenpflichtig). Telefon- ... dem VFReBulletin (kostenlose Registrierung Ã¼ber www. dfs-ais.de ... spezielle App. NOTAM ...
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safety letter - AOPA - Germany 

zu, wie z.B. übermäßiger Lärm in der Flugzeugkabine, hohe Lufttemperatur, geringere Sauerstoffversorgung in großen Höhen, kann die Leistungsfähigkeit so stark beeinflusst werden ... Schlaf, weitgehender Verzicht auf Alkohol und Nikotin,.
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safety letter - AOPA - Germany 

licher Sinkrate (Continuous Descent Final Approach,. CDFA), dem .... Cut Fuel) oder einem Gemisch dieser Kraftstoffarten betankt werden, wenn FluggÃ¤ste ...
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nisse (z.B. Berge, BÃ¤ume) zusÃ¤tzlich eingeschrÃ¤nkt. Umso mehr ist eine ... lÃ¤nger anhaltendem Regen rutschig und weich werden. Die Gefahr besteht durchaus, ...
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safety letter - AOPA - Germany 

vereisen, befindet man sich in einer akuten Not- lage: â€¢ ZÃ¶gern .... AOPA-Germany e.V.. AuÃŸerhalb ... am Propeller kÃ¶nnen helfen, Leistungsabfall zu vermeiden.
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safety letter - AOPA - Germany 

FÃ¼r den weiteren Steigflug auf die ReiseflughÃ¶he (Cruising. Level) wird gemÃ¤ÃŸ Flughandbuch meist eine hÃ¶here. Geschwindigkeit als VY empfohlen, nicht nur ...
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PBN (RNAV/RNP) www.aopa.de von Funknavigationsanlagen konventionell oder aus- schlieÃŸlich mit RNAV-Wegpunkten (Waypoints, WPT) festgelegt. Wegpunkte, die eine KursÃ¤nderung markieren, kÃ¶nnen je nach Erfordernis als Fly-over- oder als Fly-by-Way- po
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ohne innezuhalten und das Auge auf etwas zu fokus- sieren, ist praktisch nutzlos. Genauso nutzlos ist es, wenn der Pilot lange Zeit nur auf einen Fleck starrt.
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safety letter - AOPA - Germany 

30.06.2015 - und den Luftfahrern im Rahmen der Flugberatung bei. AIS als Pre-Flight ... München FIR EDMM. Österreich: ..... HR Stunden (Hours). HX keine ...
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zwei Stunden nach dem Tagesmaximum der Tempera- tur bis in die frÃ¼hen .... Wolkenelemente in diesen Teilen lassen eine Dreh- bewegung erkennen,.
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safety letter - AOPA - Germany 

15 Â°C. Mit zunehmender HÃ¶he geht man von einer be- stimmten ... allen mehr bewusst, wie die verschiedenen .... dann unter UmstÃ¤nden geringeren FlughÃ¶he zu beach- ten. Hierzu gibt ... aktuelle Temperatur um 5 Â°C geringer als die entspre-.
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26.11.2014 - Annex 11 â€žAir Traffic Servicesâ€œ. So entspricht auf den ersten Blick die SERA-Verordnung in groÃŸen Teilen der (bislang gÃ¼ltigen) deutschen ...
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lBAN/BIC. DE05 5065 2124 0033 002i 48. HELADEFlSLS. Postbank Frankfurt. KontuNr. 972 909 07. BLZ 500 100 80. lBAN/BIC. 0E75 5001 0060 0097 2900 07.










 


[image: alt]





International Council 01 - AOPA - Germany 

Dezernat 26 Luftverkehr. Flugplatz Bonn-Hangelar ... seitlichen Ausdehnung von jeweils 150 m seit/ich der Platzrundenlinie zugrunde. â€œ Memher Assuciafions ...
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Ministerium für Bauen, Wohnen - AOPA - Germany 

Ministerium für Bauen Wohnenx Stadtentwicklung und Verkehr g des Landes ... Die Behörde hat hierbei u. a. das geforderte Leistungsvermögen von ““".
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Neue Wartungsvorschriften verÃ¶ffentlicht - AOPA - Germany 

16.08.2015 - aktuelle GPS-Konstellation in einem Rechner nachge- ..... die auch angemeldet sind (eine Extra Anmeldung ist wegen der Versicherung notwendig). Name ... Monaten ebenfalls eine Online-Umfrage durchgefÃ¼hrt, die wichti-.
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6. konferenz der allgemeinen, regionalen und ... - AOPA - Germany 

05.04.2016 - April tagt die Konferenz der Allgemeinen, Regionalen und GeschÃ¤ftsluftfahrt nun zum sechsten Mal auf dem Flug- platz SchÃ¶nhagen.
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Die GA Road Map der EASA - AOPA - Germany 

10.06.2015 - dass man national umso mehr Personal abbauen kÃ¶nnte, je ...... flugzeuge eine FÃ¼lle von Innovationen und neuen Produkten zu sehen war.
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Die GA Road Map der EASA - AOPA - Germany 

10.06.2015 - Schäden • Technische Beratung • Unfallanalysen. Internet: ...... Verfügung (AVBL) bei München Fluginformation, Höhe .... hR Stunden (Hours).
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Endlich wieder Klarheit bei Selbstkosten- und ... - AOPA - Germany 

27.08.2014 - â€žUATâ€œ eingesetzt, einer im Vergleich zu Mode S ...... 2. die Zweitbewertung erfolgt durch die ACG gratis und es gibt gute .... Konto: 330 021 48.
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Endlich wieder Klarheit bei Selbstkosten- und ... - AOPA - Germany 

27.08.2014 - einen nachvollziehbaren Vorteil erbringen mÃ¼s- sen, ist ein ..... gelt oder sonstige geldwerte Leistungen durchgefÃ¼hrten Flug kurzer. Dauer, der ...
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Letter 

Dear Family,. During the next few weeks, our math class will be learning to estimate and solve addition and subtraction
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GERMANY 

3rd worldwide - May 2016. EXECUTIVE ... MAY. 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 20 21. 22 23 24 25 26 27 28. 29 30 31 1 2 3 ..... Martin Boehm.
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GERMANY 

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (TUM). 125. 87,48. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH. (FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH). 91.
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